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I. Amtlicher Teil

Bildung

Verwaltungsvorschriften zur Änderung 
der VV-Lehrkräftefortbildung

Vom 30. Juni 2019
Gz.: 35.11-45024

Die Ministerin für Bildung, Jugend und Sport bestimmt:

1 - Änderung der VV-Lehrkräftefortbildung

In Nummer 13 der VV-Lehrkräftefortbildung vom 29. April 
2015 (ABl. MBJS S. 112), zuletzt geändert durch 
Verwaltungsvorschriften vom 16. Juni 2017 (ABl. MBJS 
17/17 S. 222) wird die Angabe „31. Juli 2019“ durch die 
Angabe „31. Juli 2020“ ersetzt.

2 - Inkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschriften treten am 1. August 2019 in 
Kraft.

Potsdam, den 30. Juni 2019

Die Ministerin für Bildung Jugend und Sport

Britta Ernst

Rundschreiben 8/19

Vom 10. Juli 2019
Gz.: 32.21-53006

Schulische Bildung von Kindern aus Familien beruflich 
Reisender an allgemein bildenden Schulen

1. Allgemeines

Dieses Rundschreiben enthält nähere Ausführungen zum 
Schulbesuch der Kinder von beruflich Reisenden. 

Es ergänzt die grundlegenden Regelungen gemäß § 13 der  
Verordnung über den Bildungsgang der Grundschule (Grund- 
schulverordnung - GV) vom 2. August 2007 in der jeweils 
geltenden Fassung und gemäß Abschnitt 5 der Verordnung 

über die Bildungsgänge in Sekundarstufe I (Sekundar-
stufe I-Verordnung - Sek I-V) vom 2. August 2007 in der 
jeweils geltenden Fassung sowie die hierzu jeweils erlas-
senen Verwaltungsvorschriften. Es ist nur in den Schulen 
anzuwenden, in denen vollzeitschulpflichtige Kinder von 
beruflich Reisenden unterrichtet werden und die Stamm- 
oder Stützpunktschule sind.

2. Anmeldung in einer Schule

2.1 Die Eltern melden ihr schulpflichtiges Kind für die Grund-
schule des Schulbezirks an, in dem der gemeldete Wohnsitz 
oder der Winterstandort der Familie liegt. Diese Schule ist 
die Stammschule der Schülerin oder des Schülers in der 
Grundschule, solange die Familie dort ihren gemeldeten 
Wohnsitz oder Winterstandort hat. Für Eltern ohne gemel-
deten Wohnsitz wird die Schule zur Stammschule, an der 
der überwiegende Teil der Schulpflicht erfüllt wird. Die El-
tern melden ihr Kind an dieser Schule an.

2.2 Für die Aufnahme in eine weiterführende allgemein bil-
dende Schule hat das für Schule zuständige Ministerium 
Schulen benannt, die die Aufgaben einer Stammschule 
regelmäßig erfüllen sollen. Bei Aufnahme in eine dieser 
Stammschulen finden für die Kinder von beruflich Reisen-
den die Bestimmungen über besondere Härtefälle Anwen-
dung, wenn diese Stammschule übernachgefragt ist. Wäh-
len die Eltern eine übernachgefragte Schule, die nicht durch 
das für Schule zuständige Ministerium als Stammschule be-
nannt ist, kann im Auswahlverfahren eine Einordnung unter 
die Härtefälle gemäß § 53 Absatz 3 und 4 des Brandenbur-
gischen Schulgesetzes (BbgSchulG) nicht allein aufgrund 
der Zuordnung zur Gruppe der Kinder beruflich Reisender 
vorgenommen werden. Die Eltern sollen durch die Schul-
leitung der bisherigen Stammschule bei der Wahl der Schu-
le und des Bildungsganges eingehend beraten werden.

3. Aufgaben der Stammschule

3.1 Stammschulen können Grundschulen, Förderschulen, Ober- 
schulen, Gesamtschulen und Gymnasien sein. Sie sind für 
die ganzjährige schulische Versorgung der Schülerinnen 
und Schüler zuständig.

Die pädagogischen Ziele und Schwerpunkte fließen in 
das Schulprogramm ein und werden fortgeschrieben. Die 
Stammschule führt die Schülerakten und ist verantwortlich 
für die Schullaufbahnberatung der Schülerin oder des Schü-
lers, wozu auch Beratungsaufgaben zur Berufsorientierung 
gehören.

Die Schülerinnen und Schüler werden in der Winterpause 
(meist Januar bis März) in der Stammschule unterrichtet. 
Die Klassenlehrkraft und die Fachlehrkräfte tragen Sorge 
dafür, dass die Schülerinnen und Schüler im Unterricht 
integriert werden und darüber hinaus auch nach einem in- 
dividuellen Lernplan arbeiten. Die Lehrkräfte und die Be-
treuungslehrkraft bereiten die Schülerinnen und Schüler da- 
neben auch auf das selbständige Lernen während der Reise 
vor und führen sie über altersgemäße offene Lernformen zu 
selbständigem Denken, Lernen und Arbeiten.
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5.1 Betreuungslehrkräfte an Stammschulen 

 Die Betreuungslehrkraft der Stammschule

a. aktualisiert regelmäßig das Schultagebuch,
b. sichert, das die Lernentwicklungsberichte und indivi-

duellen Lernpläne vor Beginn der Reise von den Lehr-
kräften erstellt werden,

c. informiert und berät Schülerinnen und Schüler und ih- 
re Eltern in allen grundsätzlichen Schulangelegenhei-
ten, insbesondere über die Bedeutung der Wahl einer 
zweiten Fremdsprache in der Jahrgangsstufe 7 oder 9,  
die Prüfungen am Ende der Jahrgangsstufe 10, die Vo-
raussetzungen für den Erwerb von Abschlüssen und 
Berechtigungen sowie die Bedeutung der Einstufung in 
den fachleistungsdifferenzierten Fächern und die Bil-
dungsgänge in der Sekundarstufe II,

d. begleitet den Lernprozess auf der Reise mit den zur 
Verfügung stehenden Medien,

e. sorgt für die Fortschreibung der individuellen Lernplä-
ne und deren Kontrolle und Bewertung und

f. berät die Stützpunktschulen, insbesondere wirkt sie auf 
vollständige Lernberichtserstattung mit der Erteilung 
von Noten oder verbalen Bewertungen hin.

 Bei auftretenden Problemen, wie Nichtaufnahme von Schü-
lerinnen und Schülern an Stützpunktschulen oder Nichtbe-
achtung der individuellen Lernpläne informiert die Schule 
das Staatliche Schulamt. Die Betreuungslehrkraft arbeitet 
der Schulleitung für die Berichterstattung gegenüber dem 
Staatlichen Schulamt zu.

5.2 Betreuungslehrkräfte an Stützpunktschulen 

 Die Betreuungslehrkraft der Stützpunktschule

a. informiert die Stammschule mit dem Formblatt über die  
Anmeldung an der Stützpunktschule,

b. fördert die Integration der Schülerinnen und Schüler,
c. bereitet die Lehrkräfte auf die Arbeit mit dem Schulta-

gebuch und den individuellen Lernplänen vor,
d. sorgt für den Unterricht nach den individuellen Lern-

plänen, für die Bewertung fertiggestellter Arbeiten, für 
die Erstellung informativer Lernberichte und Einbezie-
hung in den vorhandenen Förderunterricht und

e. ist Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner der Eltern 
und Schülerinnen und Schüler für die Lösung schuli-
scher Probleme.

 Bei auftretenden Problemen, wie Nichtvorhandensein des 
Schultagebuchs oder der individuellen Lernpläne informiert 
die Betreuungslehrkraft die Bereichslehrkräfte des Staatli-
chen Schulamtes.

6. Netzwerk der Generalie „Schulische Bildung für Kin-
der beruflich Reisender“

 Die Staatlichen Schulämter berufen Bereichslehrkräfte, die 
für ihre Arbeit als Multiplikatoren durch die jährlich statt-
findende bundesweite Fortbildungstagung qualifiziert wer-
den und folgende Aufgaben wahrnehmen:

3.2 Die Schulleiterin oder der Schulleiter benennt eine Betreu-
ungslehrkraft, in der Regel die Klassenlehrkraft der Schü-
lerin oder des Schülers. Die Schulleitung ist in Zusammen-
arbeit mit der Betreuungslehrkraft für die Umsetzung der 
Aufgaben der Stammschule verantwortlich. Vor Beginn der 
Reisesaison trägt die Schulleiterin oder der Schulleiter Sorge 
für die Informationen der Eltern über die Lernentwicklung.

 Die Stammschule stattet die Schülerinnen und Schüler mit 
dem aktualisierten Schultagebuch aus. Die Betreuungslehr-
kraft der Stammschule begleitet das Lernen auf der Reise 
auch mit Hilfe elektronischer Medien im Rahmen der per-
sonellen und sächlichen Möglichkeiten und stellt die aus-
leihbaren Lernmittel und Materialien zur Verfügung.

4. Aufgaben der Stützpunktschulen

4.1 Stützpunktschulen sind Schulen, die die Schülerinnen und 
Schüler während der Reisezeit aufnehmen. Die Aufnahme 
erfolgt unter Beachtung des besuchten Bildungsganges an 
einer Schule, die dem Ort, an dem das Unternehmen gas-
tiert, am nächsten liegt. Das Staatliche Schulamt benennt 
in jeder Stadt oder Gemeinde in der Nähe von Schausteller- 
oder Zirkusstandplätzen mindestens eine Schule, die sich 
auf die besonderen Anforderungen der schulischen Versor-
gung dieser Schülerinnen und Schüler einstellt. Dieses gilt 
auch für die Erfüllung der Schulpflicht der Schülerinnen 
und Schüler anderer Bundesländer und Länder.

4.2 Die Schulleiterin oder der Schulleiter benennt eine Betreu- 
ungslehrkraft, die sich um alle schulischen Belange der Schü-
lerinnen und Schüler während des Aufenthalts an der Schu-
le kümmert.

4.3 Die Stützpunktschulen integrieren die Schülerinnen und 
Schüler in den Unterricht und beachten die von der Stamm-
schule erstellten individuellen Lernpläne. Den Schülerin-
nen und Schülern wird die Möglichkeit gegeben, am För-
derunterricht teilzunehmen.

 Die Stützpunktschule informiert die Stammschule mit dem 
in der Anlage 1 beigefügten Anmeldeformular über die 
Aufnahme der Schülerin oder des Schülers. Bei der Anmel-
dung in der Schule schickt die Stützpunktschule das An-
meldeformular zur Stammschule zurück.

 Bei Problemen im Rahmen der individuellen Betreuung 
nehmen die Stützpunktschulen Kontakt zur Stammschule 
auf. Am Ende des Schulbesuchs ist der Stammschule ein 
Lernstandsbericht zu senden.

5. Aufgaben der Betreuungslehrkräfte

 Die Betreuungslehrkraft kümmert sich um alle schulischen 
Belange und übernimmt Koordinierungs-, Beratungs-, Be-
treuungs- und Förderaufgaben.

 Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben arbeitet sie eng mit den 
jeweiligen Schulleiterinnen oder Schulleitern und den Klas-
senlehrkräften zusammen. Für die Wahrnehmung der Aufga-
ben sind geeignete Fortbildungsmaßnahmen durchzuführen.
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Anlage 1 

STAMMSCHULE 

Mitteilung über die Anmeldung an einer Stützpunktschule 

Bitte um Rücksendung am Tag der Anmeldung an die Stammschule!

Der Schüler/die Schülerin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hat sich an unserer Schule angemeldet zum voraussichtlichen Schulbesuch 

vom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  bis zum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anschrift unserer Schule:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  FAX:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-Mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ort, Datum Unterschrift

ten des Kindes auch die Angaben zur Stammschule und ei-
nen Schulbesuchskalender als Nachweis zur Erfüllung der 
Schulpflicht. Für die Kontinuität des Lernprozesses sind die 
individuellen Lernpläne in den Fächern Deutsch, Mathema-
tik und der ersten Fremdsprache unverzichtbarer Bestand-
teil des Schultagebuches.

8. Leistungsbewertung und Zeugnisse

8.1 Grundlagen der Leistungsbewertung sind die Leistungen 
und Lernfortschritte, die an der Stammschule und an den 
auf der Reise besuchten Stützpunktschulen erbracht wur-
den. Sie sind durch entsprechende Eintragungen ins Schul-
tagebuch sowie durch den Lernstandsbericht zu dokumen-
tieren und nachzuweisen. Leistungsüberprüfungen dürfen 
sich nur auf die von der Schülerin oder dem Schüler bear-
beiteten Unterrichtsinhalte oder Aufgabenstellungen bezie-
hen.

8.2 Die Stammschule erstellt die Zeugnisse sowie die Bewer-
tung des Arbeits- und Sozialverhaltens nach Beratung der 
Klassenkonferenz.

 Die Zeugnisse sollen nach Möglichkeit zu den Zeugnister-
minen ausgegeben werden. Am Ende des Schulhalbjahres 
kann auf Wunsch der Eltern und auf Beschluss der Klas-
senkonferenz das Zeugnis am Ende des Aufenthaltes im 
Winterquartier ausgestellt werden.

9. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

 Dieses Rundschreiben tritt am 1. August 2019 in Kraft und 
am 31. Juli 2024 außer Kraft.

a. die Beratung, Unterstützung und Begleitung der Be-
treuungslehrkräfte der Stamm- und Stützpunktschulen, 
besonders bei der Erstellung der individuellen Lernplä-
ne und der Integration der Schülerinnen und Schüler 
sowie bei Leistungsbewertung und Schullaufbahnge-
staltung,

b. die Beratung und Unterstützung der Eltern während der 
Reise im Land Brandenburg,

c. die Mitarbeit in länderübergreifenden Beratungen für 
die Belange von Kindern beruflich Reisender,

d. die Mitwirkung bei der Erstellung von Statistiken über 
den Schulbesuch von Kindern beruflich Reisender im 
Land Brandenburg,

e. die Mitwirkung bei der Erstellung von Publikationen für 
die schulische Bildung für Kinder beruflich Reisender,

f. die Sammlung und Entwicklung geeigneter Unter-
richtsmaterialien,

g. die Mitwirkung an der Entwicklung innovativer Unter-
richtsverfahren (z. B. Fernlernen, E-Learning) und

h. die Zusammenarbeit mit Bildungs- und Erziehungsauf-
gaben befassten Einrichtungen und Initiativen für die 
schulische Bildung für Kinder beruflich Reisender.

7. Schultagebuch

 Das Schultagebuch für Kinder beruflich Reisender (Be-
schluss der Kultusministerkonferenz vom 19.09.2003 in 
der jeweils geltenden Fassung) wird den Schülerinnen und  
Schülern von der Stammschule übergeben. Es dient der 
Dokumentation der Lernfortschritte und des jeweiligen 
Lernstandes der Schülerinnen und Schüler und des Infor-
mationsaustausches zwischen der Stammschule und den 
Stützpunktschulen. Es enthält neben den persönlichen Da-
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II. Nichtamtlicher Teil

Bundeswettbewerb Mathematik 2020

Der Bundeswettbewerb Mathematik wird auch 2020 wieder 
veranstaltet. Beteiligen können sich Schülerinnen und Schüler 
aller Klassenstufen an Schulen in Deutschland, die zur Hoch-
schulreife führen. Der Wettbewerb richtet sich in seinen Anfor-
derungen aber schwerpunktmäßig an die Klassen 9 bis 12/13. 

Die erste Runde des Wettbewerbs 2020 beginnt Anfang De-
zember 2019, dann werden die Ausschreibungsunterlagen an 
die Schulleitungen versandt. Das Aufgabenblatt steht zusätzlich 
auf der Webseite des Bundeswettbewerbs Mathematik zum He-
runterladen zur Verfügung. Einsendeschluss für die erste Runde 
ist Montag, der 2. März 2020.

Der Bundeswettbewerb Mathematik möchte bei Schülerinnen 
und Schülern Interesse an der Mathematik wecken und wach-
halten. Mit interessanten und anspruchsvollen Aufgaben will 
er sie anregen, sich eine Zeit lang intensiv mit Mathematik zu 
beschäftigen. Mathematisch Interessierten soll so die Möglich-
keit gegeben werden, ihre Fähigkeiten zu erproben und weiter 
zu entwickeln. Neben dem mathematischen Schulwissen muss 
man zur Teilnahme vor allem auch Ausdauer mitbringen.

Ein Wettbewerbslauf besteht aus drei Runden. In den ersten 
beiden Runden werden je vier Aufgaben aus unterschiedlichen 
Bereichen der Elementarmathematik gestellt. Sie müssen in 

Hausarbeit selbstständig gelöst und schriftlich ausgearbeitet 
werden. Die Aufgaben sind nicht direkt an den Schulstoff ge-
bunden. In der ersten Runde sind auch Gruppenarbeiten zuge-
lassen. In der dritten Runde werden die Berechtigten zu einem 
Kolloquium mit Mathematikern und Mathematikerinnen aus 
Universität und Schule eingeladen. In dieser Runde werden 
anhand von fachlichen Einzelgesprächen die Bundessieger und 
-siegerinnen ermittelt.

Die Preisträgerinnen und Preisträger der ersten und zweiten  
Runde erhalten Urkunden und Sachpreise, in der zweiten Run-
de zusätzlich Geldpreise. Auf Grund der Beteiligung der Stu-
dienstiftung des deutschen Volkes am Kolloquium werden die 
Bundessieger und -siegerinnen im Falle eines Studiums an ei- 
ner wissenschaftlichen oder technischen Hochschule in die För- 
derung der Studienstiftung gemäß deren Regelungen aufgenom-
men.

Träger des Bundeswettbewerbs Mathematik ist Bildung & Bega- 
bung gemeinnützige GmbH, gefördert wird er vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung und dem Stifterverband. 
Die Kultusminister und Schulbehörden der Länder unterstützen 
den Wettbewerb und befürworten die Teilnahme.

Weitere Auskünfte erteilt die Geschäftsstelle des Wettbewerbs, 
wo auch zusätzliche Ausschreibungsunterlagen angefordert wer- 
den können.

Bundeswettbewerb Mathematik | Kortrijker Str. 1 | 53177 Bonn
Telefon: 0228 - 9 59 15-20 | Fax: 0228 - 9 59 15-29
E-Mail: info@bundeswettbewerb-mathematik.de
Web: www.mathe-wettbewerbe.de
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